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AKZENTE

Frauen in Basel
Von der Geschlechtsvormundschaft und
Ehevogtei hin zum Frauenstimmrecht:
ein langer und steiniger Weg, den die
Frauen in den letzten 150 Jahren zu-
rückgelegt haben. Vieles wurde in Fra-

ge gestellt, einiges hat sich verändert.

Heute, im Zeitalter der Partner-
schaft, verstehen sich Frau und
Mann als gleichberechtigt. Im Be-
rufs- wie im Familienleben wird nicht
mehr von Unterordnung, sondern
von sinnvollerArbeitsteilung und Zu-
sammenarbeit gesprochen. Der freie
Zugang zu Schulen und Universitä-
ten sowie das Erlernen und Ausüben
eines Berufes ist für Frauen selbstver-
ständlich geworden. Ihre Festlegung
auf die Familienrolle wurde in der
Folge der 68er Bewegung erstmals ra-
dikal hinterfragt. Und doch: die do-
minierende Position des Mannes im
ausserhäuslichen Bereich wird nach
wie vor kaum in Frage gestellt. Der
Mann besetzt in der Regel die oberen
Berufsposten, verdient mehr und ist
in der Politik tonangebend. Die Frau
ist hauptverantwortlich für den
Haushalt, für die Erziehung der Kin-
der und das Wohlbefinden der ge-
samten Familie.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts
begann die Maschine die menschli-
che Arbeitskraft zu konkurrenzieren
und bald auch zu verdrängen. Der
Erwerb fand mehr und mehr ausser-
halb des Hauses statt. Der Eigentü-
mer der Fabrik und damit Lohngeber
bestimmte über Arbeitszeit, Arbeits-
teilung, Arbeitstempo, Lohn, Einstel-
lung und Entlassung. In dieser Ge-
Seilschaft, in der Erwerbsarbeit und
übriges Leben getrennt waren, wurde
primär der Mann für die Erwerbs-
arbeit zuständig erklärt, die Frau
für alle anderen Bereiche, welche für
die Erhaltung des Lebens notwendig
waren. Trotz ihres Einsatzes war
Frauen - ob in Basel oder in anderen
Städten - während des 19. Jahrhun-
derts eine gleichberechtigte Teilnah-
me am wirtschaftlichen, kulturellen
und politischen Leben verwehrt.
Wegen ihres Geschlechtes blieben
Frauen vom freien und gleichberech-
tigten Zugang zum neu entstehen-
den staatlichen Bildungssystem aus-

geschlossen. Ebenso schränkte es
ihre Berufsmöglichkeiten ein und
diente zur Rechtfertigung niederer
Lohnansätze bei gleicher Arbeit.
Durch den Ausschluss vom Stimm-
und Wahlrecht hatten sie keinen An-
Spruch auf die Teilnahme an der Poli-
tik, die somit praktisch ausschliess-
lieh den Männern vorbehalten war.
Aufgrund des fehlenden Zuganges zu
Öffentlichkeit und Politik konnten
Frauen sich nicht wirkungsvoll gegen
ihre Benachteiligung wehren. Im
Gegenteil: mit der steigenden politi-
sehen Bedeutung des öffenüichen
Bereiches wurden sie zunehmend in
die private Sphäre von Haus und
Familie abgedrängt.

Das Leben der Frauen in Basel
wurde im 19. Jahrhundert wesentlich
geprägt von der sogenannten Ge-
schlechtsvormundschaft und der
Ehevogtei. Die Geschlechtsvor-
mundschaft meint die Vormund-
schaft über alleinstehende Frauen,

die Ehevogtei die Bevormundung
der Ehefrau durch den Ehemann.
Beide bewirkten die Unmündigkeit
der Frauen und damit ihre juristische
Handlungsunfähigkeit. Frauen konn-
ten weder selbständig über ihr Ver-
mögen oder ihren Erwerb verfügen
noch rechtsgültige Verträge ab-
schliessen, was ihre vollständige öko-
nomische Abhängigkeit von männ-
liehen Verwandten oder ihrem Ehe-
mann nach sich zog. Die durch die
Industrialisierung verursachten Ver-
änderungen wie eine neue Familien-
struktur, die verbreitete Erwerbs-
tätigkeit der Frauen ausser Haus
und das Eindringen der Frauen in
den öffentiiehen Bereich machte die
Diskussion um die Geschlechtsvor-
mundschaft und Ehevogtei in Basel

notwendig. 1876 wurde in Basel end-
lieh die Geschlechtsvormundschaft
über alleinstehende Frauen abge-
schafft, die Ehevogtei hingegen blieb
bis 1912 bestehen. Mit der Abschaf-
fung der Geschlechtsvormundschaft
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1876 und der Beibehaltung der Ehe-
vogtei bis 1912 entstand ein merk-
würdiges Ungleichgewicht zwischen
dem Status einer alleinstehenden
und einer verheirateten Frau. So wur-
de derselben Frau, solange sie un-
verheiratet blieb, die Mündigkeit zu-
gestanden, welche sie mit der Heirat
wieder verlor, um sie nach einer
Scheidung oder dem Tod des Ehe-
mannes wieder zurückzuerhalten.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts entwickelte sich Basel zu
einem eigentlichen Zentrum der Sei-

denbandproduktion. Weil die Web-
maschinen zu gross und auch zu teu-
er für die in engen Wohnverhältnis-
sen lebenden Arbeiterinnen war, war
Heimarbeit kaum mehr möglich. Die
Frauen waren deshalb gezwungen, in
der Fabrik Arbeit zu suchen. In unse-
rer Stadt waren 1880 allein in der Sei-
denbandweberei und den angeglie-
derten Betrieben, den Spinnereien,
Zwirnereien und Zetteleien rund
4700 Frauen und 1200 Männer be-
schäftigt! Obwohl das Überleben
der Familie in weiten Kreisen vom
Mitverdienst der Frau abhängig war,
wird die Erwerbstätigkeit der verhei-
rateten Arbeiterfrauen in Fabriken
als Gefahr für die Gesellschaft darge-

stellt. So lesen wir in einem Proto-
koll um 1880, dass «die Frau nicht
nur die Familie zerrütte wegen der
Vernachlässigung ihrer Pflichten als
Hausfrau und Mutter und damit die
Basis eines gesunden Staatslebens in
diesen Classen erschüttert werde, sie
schädige auch die Töchter in doppel-
ter Hinsicht: Da das Vorbild fehle,
erlernten sie die Haushaltführung
nicht, so dass sie unvorbereitet für
den Beruf der Hausfrau in die Ehe
treten». Die Verelendung der Arbei-
terfamilien wird, indem Folge und
Ursache verwechselt werden, ein-
seitig auf die Erwerbstätigkeit der Ar-
beiterinnen ausser Haus zurückge-
führt. Dass diese im Zusammenhang
mit den miserablen Löhnen und Ar-
beitsbedingungen für Arbeiterinnen
und Arbeiter stand, wird mit keinem
Wort erwähnt. So kam 1890 eine Sei-
denbandarbeiterin auf einen durch-
schnittlichen Tagesverdienst von Fr.

2.20, bei Akkordarbeit und einem 12-

Stunden-Arbeitstag wohlverstanden.
Demgegenüber kostete ein Liter
Milch 20 Rappen oder ein Kilo Brot
29 Rappen, ein Kilo Butter 3 Franken.
Hinzu kamen unter günstigen Be-
dingungen eine 3-Zimmer-Wohnung
in einem Arbeiterquartier für 40
Franken im Monat sowie Ausgaben

Die Frau als Kämp/eri« /ur dz'e G/ezcLsreMuug
uon Frau u«d Mau«: Ms uo« Fofe«

für Heizung und Kleider. Unschwer
nachzuvollziehen, dass die Löhne
unter dem eigentlichen Existenzmi-
nimum lagen.

Konflikte waren deshalb vorpro-
grammiert. Mit individuellen und
gemeinsamen Briefen wehrten sich
viele Arbeiterinnen gegen Lohnkür-
zungen und zu lange Arbeitszeiten.
Sie gelangten mit schriftlichen Be-
schwerden an das Gewerbeinspekto-

Dz'e Frau a/s Poiififeri«: Gertrud Spiess ab erste Bas/er iVationairaii«
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rat oder direkt an den Fabrikanten!
Frauen legten aus Protest die Arbeit
nieder, wie zum Beispiel 1885 die 29
Winderinnen der Firma Lukas Preis-
werk, die anschliessend entlassen
wurden! Es ist zwar häufig schwierig,
das Geschlecht der Streikenden fest-
zustellen, doch in der Seidenband-
industrie waren stets viele Frauen an
kollektiven Protestaktionen beteiligt.
Zum Teil gab es sogar ausschliesslich
Frauenstreiks. Aufgrund von Statisti-
ken kann aber davon ausgegangen
werden, dass insgesamt mehrheitiich
Männer an Streikaktionen beteiligt
waren. Auch wenn Männer deshalb
vor allem im Mittelpunkt der Aus-
einandersetzungen standen, waren
es nicht vor allem Frauen, die mit den
geringen Mitteln haushalten muss-
ten und die Knappheit beim Ein-
kaufen täglich zu spüren bekamen?
Hatten Frauen nicht Gründe genug,
die Männer auf die Strasse zu
schicken? Wieviel weibliche Präsenz
steckt wohl hinter den öffentlichen,
allzu schnell als männlich deklarier-
ten Arbeitskämpfen?

Aufgrund dieser Arbeitskonflikte
entstanden die ältesten in Basel
nachweisbaren Vereinigungen von
Arbeiterinnen, die zwei «Weibersek-
tionen» des Internationalen Arbeiter-
Vereins. Geringe Mitgliederzahlen
und finanzielle Schwierigkeiten
prägten die Geschichte des Vereins
bis zum Ersten Weltkrieg, als er mit
dem Arbeiterbund fusionierte. Viele
Arbeiterfrauen waren nicht in der La-
ge, die Mitgliederbeiträge zu zahlen
oder erhielten von ihren Vätern und
Ehemännern das dafür nötige Geld
nicht. Schwierigkeiten hatte der Ar-
beiterinnenverein auch damit, geeig-
nete Lokale für Versammlungen zu
finden.

Ganz unabhängig von der Ent-
Wicklung der Arbeiterinnenvereine
verläuft die Entwicklung der Frauen-
vereine der Mittel- und Oberschicht.
Ihre Anfänge sind in dem den Frauen
zugeschriebenen Kompetenzbereich
zu finden: im Haus. Eine besondere
Rolle spielte dabei einerseits das
Haus der Frau des protestantischen
Pfarrers, welcher neben seinen seel-
sorgerischen und kirchlichen Funk-
tionen lange auch das Schulwesen
und die Armenpflege in seiner Ge-

meinde unter sich hatte, anderer-
seits das Haus des wohlhabenden
Unternehmers, dessen Gattin als
Stifterin wohltätiger Einrichtungen
den eigenen sozialen Status nach
aussen darstellte. Als Pfarrersfrau
oder Wohltäterin wurde die verheira-
tete Frau ihrer Rolle als Stütze des
Ehemannes gerecht. Indem die Frau-
en die Kranken- und Armenpflege
in allen religiösen Gemeinschaften
Basels organisierten, entstanden
die verschiedenen Gemeindevereine.
Die Pflege der Gemeinnützigkeit er-
laubte es, das eigene soziale Verant-
wortungsgefühl nach aussen hin dar-
zustellen.

Die eingeschränkte Bewegungs-
freiheit bürgerlicher Frauen der Mit-
tel- und Oberschicht, die Familien-
pflichten und der ständig zuneh-
mende Umfang der Fürsorgearbeit
machte es aber bald nötig, söge-
nannte Berufsarbeiterinnen anzu-
stellen, welche die eigentliche Für-
sorgearbeit gegen Lohn leisteten.
Der Basler Frauenverein zur Hebung
der Sitüichkeit beispielsweise ent-
wickelte sich zwischen 1901 und 1910

zu einer Art Dachverband der wohl-
tätigen und gemeinnützigen Frauen-
vereine und wurde so zur grössten

und einflussreichsten Basler Frauen-
Organisation überhaupt. Die Be-
triebsrechnung von 1911 zeigte aber,
dass die Unkosten nur noch ein Jahr
gedeckt waren. Der Verein bemühte
sich deshalb um staatliche Sub-
ventionen, welche gutgesprochen
wurden. Im Zuge dieser Massnahme
wurde die private Fürsorge unter
staatliche Aufsicht gestellt, was den
Handlungsspielraum der Frauen
ganz wesentlich beschränkte.

Die Tatsache, dass Frauen auch
anfangs des 20. Jahrhunderts der Zu-
gang zu Öffentlichkeit und Politik
verwehrt blieb, führte zur Gründung
von Frauenorganisationen, welche
sich offen für das Frauenstimmrecht
und die Gleichstellung von Frauen
und Männern einsetzten. So erklärte
1908 Emilie Burckhardt-Burckhardt
(Vorstand des Frauenvereins): «Wenn
man den Frauen das Reden verbietet,
zwingt man sie dazu, das Frauen-
Stimmrecht zu verlangen.» Es müs-
sen aber noch knapp 60 Jahre ver-
streichen, bis den Frauen dieses
Recht auf kantonaler Ebene zuge-
standen wird. Als erster Deutsch-
schweizer Kanton bejahten 1966 die
Männer in Basel-Stadt das Frauen-
stimm- undWahlrecht.

Die Frau ais Mäzewin: Maja Sacfter
Porfra/f WarftoZ
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